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Staub im Malerhandwerk 

Schutzmaßnahmenkonzept zum neuen AGW für A-Staub (alveolengängiger Staub) 
 
 
Staub-Expositionen 
Bei Malerarbeiten kommt es zu Expositionen gegenüber verschiedenen Stäuben, v.a. 
Holzstaub, Staub von verschiedenen Dämmmaterialien sowie A- und Quarzstaub. Im 
Quarzstaub-Report (BGIA-Report 8/2006) wird in der Tabelle 98 auf S. 236 über 
Staubexpositionen bei Malerarbeiten berichtet (Abb. 1), auch in der Anlage 1 zur 
TRGS 559 „Mineralischer Staub“ (Abb. 2). 
 

 

Abbildung 1: aus dem Quarzstaub-Report 8/2006 
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Abbildung 2: aus der Anlage 1 zur TRGS 559 
 
 
Berufskrankheiten 
Es gibt in der Liste der Berufskrankheiten (Anlage 1 der Berufskrankheiten-Verord-
nung) keine Erkrankungen durch A-Staub. In der Bauwirtschaft hat der Staub fast 
immer einen Quarzanteil. Daher wird auf quarzbedingte Erkrankungen eingegangen. 
 
In den Jahren 1991 – 2001 wurden bei 23 „Malern, Lackierer (Ausbau)“ eine Silikose 
anerkannt, dreimal eine Lungenkrebserkrankung durch Quarz, bei 13 „Stuckateuren, 
Gipsern, Verputzern“ eine Silikose. Bei der BG BAU wurden 1991 – 2001 insgesamt 
1212 Silikosen und 14 Lungenkrebserkrankung durch Quarz anerkannt. 
 
In den Jahren 2002 – 2012 wurden bei sechs „Verputzern, Gipser, Stuckateuren“ eine 
Silikose anerkannt sowie bei neun „Malern, Tapezierer, …“. Bei der BG BAU wurden 
2002 – 2012 insgesamt 658 Silikosen anerkannt. 
 
Es sind quarzbedingte Erkrankungen bei Bauarbeitern aufgetreten, die in der Berufs-
krankheiten-Dokumentation keiner Branche bzw. keiner Tätigkeit zugeordnet werden 
(2002 – 2012 z.B. bei 9 „Sonstigen Malern, Gebäudereinigern und verwandten 
Berufen“; bei 23 „Bauhilfsarbeitern, Bauarbeitern“; bei 2 „Sonstigen Ausbau- und 
verwandten Berufen“; ..). Eventuell sind auch einige dieser Personen im Maler-
Handwerk beschäftigt gewesen. 
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Die folgenden Aktivitäten könnten gestartet/gefördert werden  

 Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz informiert 
seine Mitglieder über die Staubproblematik 

 

 Der Bundesverband macht die Notwendigkeit der Staubminderung 
auf Verbandsversammlungen und in Fachzeitschriften deutlich 

Artikel in 
Fachzeitschriften 

 Den verstärkten Einsatz der von der BG BAU empfohlenen Bau-
Entstaubern im Betrieb und auf der Baustelle unterstützt der 
Bundesverband durch mit Herstellern ausgehandelten Rabatten für 
Verbandsmitglieder; 

 
erledigt 

 Der Einsatz der von der BG BAU empfohlenen abgestimmten 
Systeme (Handmaschinen wie Putzfräsen und Entstauber) wird 
empfohlen 

 

 Gleiches gilt für die von der BG BAU empfohlenen Luftreiniger, die 
sehr wirkungsvoll eingesetzt werden können, wenn direkt 
abgesaugt Maschinen nicht möglich sind (z.B. Putz abschlagen); 

Z.B. für Maler, die 
auch Innenausbau 
machen 

 In den Ausbildungsstätten werden die Besen durch Bau-Entstauber 
ersetzt, um schon den Lehrlingen klar zu machen, dass nicht 
gefegt werden darf;  

wirkungsvoll in 
Artikeln darstellen 

 Die im Unterricht in den Ausbildungsstätten verwendeten Lehrein-
heiten zur Bedeutung der Staubminderung werden mit der BG 
BAU und der IG BAU aktualisiert; 

 

 Technische Maßnahmen bei Fräsarbeiten, Schleifen, …; werden 
mit den Herstellern optimiert 

Workshop mit 
Herstellern der 
Maschinen 

 Weitere Staub-Probleme und Lösungen bzw. Lösungsansätze bei 
Maler-Tätigkeiten 

In einem Arbeits-
kreis festlegen 

 …  

 …  

 Mit BG BAU und IG BAU wurden die Bereiche bzw. Tätigkeiten 
festgelegt, bei denen auf jeden Fall Atemschutz zu tragen ist;  
auch wird geprüft, oft bei besonders belasteten Tätigkeiten 
sogenannte ‚Airstream-Helme‘ getragen werden können.  

ob und ggf. wo 
könnte dies 
notwendig sein? 

 Der Bundesverband weist die Betriebe auf die Notwendigkeit der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge wg. der Staubbelastung hin 

Tätigkeiten 
festlegen 

 

Das alles könnte dann als Maßnahmenkonzept in die neue TRGS ‚Tätigkeiten mit 

Expositionen gegenüber A- und E-Staub“ eingebracht werden.  

Da wie beschrieben der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, die IG BAU und 

die BG BAU an diesem Maßnahmenkonzept beteiligt wären, dürfte es im AK zur TRGS 

‚Tätigkeiten mit Expositionen gegenüber A- und E-Staub“ keine Einsprüche mehr geben. 

 


